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In diesen Fällen bleiben Teilnahme- und Stimmrechte bis 
zur Umschreibung noch bei dem im Aktienregister einge- 
tragenen Aktionär. Erwerber von Aktien der Gesellschaft, 
die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden 
daher gebeten, Umschreibungsanträge rechtzeitig zu 
stellen.
 
Intermediäre im Sinne des § 67a Abs. 4 AktG sowie diesen 
gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Vereinigungen 
oder Personen dürfen das Stimmrecht für Namensaktien, 
die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im 
Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer Er-
mächtigung gemäß § 135 AktG ausüben.

Stimmrechtsvertretung bzw. Stimmrechtsausübung 
Stimmabgabe durch Briefwahl 
Im Aktienregister eingetragene und wie oben angegeben 
rechtzeitig angemeldete Aktionäre können ihre Stimm-
rechte auch per Briefwahl ausüben. Die Stimmabgabe per 
Briefwahl kann gleichzeitig mit der Anmeldung mithilfe 
dem der Einladung zur Hauptversammlung beigefügten 
Anmeldeformular erfolgen. Per Briefwahl abgegebene 
Stimmen, ihr Widerruf bzw. eventuelle Änderungen ab-
gegebener Briefwahlstimmen müssen der Gesellschaft 
spätestens bis 21. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ) unter der 
genannten Kontaktadresse zugehen.
 
Bei mehreren Erklärungen bzw. Stimmabgaben wird nur 
die zuletzt eingegangene Erklärung bzw. Stimmabgabe 
berücksichtigt. Die persönliche Teilnahme an der Haupt-
versammlung bzw. die Erteilung von Vollmacht und Wei-
sungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gilt 
als Widerruf zuvor abgegebener Briefwahlstimmen.

Stimmrechtsvertretung 
Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft  
Im Aktienregister eingetragene und rechtzeitig angemel- 
dete Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptver- 
sammlung auch durch den von der Gesellschaft bestellten
Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Die Bevollmächti- 
gung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter 
kann gleichzeitig mit der Anmeldung mithilfe dem der 
Einladung zur Hauptversammlung beigefügten Anmelde-
formular erfolgen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grund-
lage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Soweit 
eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird 
sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstim-
mungsgegenstand der Stimme enthalten. Die Vollmacht 
und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft, ihr Widerruf bzw. eventuelle Änderungen sind der 
Gesellschaft in Textform unter Nutzung der oben genann-
ten Kontaktmöglichkeiten spätestens bis zum 21. Mai 2023 
(24:00 Uhr MESZ) zu übermitteln.
 
Bei mehreren Vollmachts- und Weisungserteilungen an 
den Stimmrechtsvertreter wird nur die zuletzt eingegan-
gene als verbindlich erklärt. Die persönliche Teilnahme an 
der Hauptversammlung bzw. die Stimmabgabe per Brief-
wahl gilt als Widerruf abgegebener Erklärungen.

Bevollmächtigung einer anderen Person oder Vereinigung
Im Aktienregister eingetragene und rechtzeitig angemel-
dete Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen 

Bevollmächtigten, z.B. einen Intermediär, eine Vereini-
gung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl, 
ausüben lassen.
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen  ̶  soweit nicht ein Intermediär oder eine gemäß 
§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Vereinigung oder Person 
bevollmächtigt werden soll  ̶  der Textform (§ 126b BGB).
Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Ge-
sellschaft muss der Gesellschaft vorher unter der unten 
genannten unter „Anträge und Wahlvorschläge“ Adresse 
zugehen, wobei die Aktionäre in letztgenanntem Fall aus 
organisatorischen Gründen gebeten werden, den Nach-
weis spätestens bis zum 21. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ) an 
die unter „Anträge und Wahlvorschläge“ unten genannte 
Kontaktadresse zu übermitteln.
 
Teilnehmer an der Hauptversammlung können den Nach-
weis der Bevollmächtigung auch an der Zugangskontrolle 
zur Hauptversammlung in der genannten Form nachweisen. 

Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs im Sinne 
des § 67a Abs. 4 AktG oder einer gemäß § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellten Vereinigung oder Person sowie für den 
Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmäch-
tigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbeson-
dere § 135 AktG. Die Aktionäre werden gebeten, sich im 
Fall der Bevollmächtigung eines Intermediärs oder einer 
gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Vereinigung 
oder Person rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigenden 
wegen der von ihm möglicherweise vorgegebenen Rege-
lungen in Bezug auf die Bevollmächtigung abzustimmen. 
Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs oder einer 
gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Vereinigung 
oder Person nimmt dieses/diese auch die Anmeldung des 
Aktionärs zur Hauptversammlung vor. Die entsprechende 
Vollmacht ist in diesem Fall direkt an den Intermediär 
bzw. die gleichgestellte Vereinigung oder Person zu über-
mitteln, und zwar so frühzeitig, dass eine Anmeldung 
bei der Gesellschaft eingehend bis Dienstag, 16. Mai 2023 
(24:00 Uhr MESZ) möglich ist.
 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann 
die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen Personen 
zurückweisen.

Rechte der Aktionäre 
Ergänzung der Tagesordnung
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 
Absatz 2 AktG Aktionäre, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von 500.000,00 Euro am Grundkapital erreichen, 
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesord-
nung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschluss-
vorlage beiliegen. Das Verlangen ist an den Vorstand der 
Shareholder Value Beteiligungen AG zu richten und muss 
der Gesellschaft spätestens bis zum 28. April 2023 (24:00 
Uhr MESZ) an die unter „Anträge und Wahlvorschläge“ 
nachfolgend genannten Kontaktadresse zu übermitteln.

Anträge und Wahlvorschläge
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gern. §§ 126, 
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127 AktG sind an folgende Anschrift zu richten:

Shareholder Value Beteiligungen AG Vorstand  
Neue Mainzer Str. 1  
60311 Frankfurt am Main  
Telefax: +49 (0) 69 669830 16

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von 
Aktionären werden im Internet einschließlich des Namens 
des Aktionärs unter der Adresse veröffentlicht.

Die Anträge und Wahlvorschläge werden berücksichtigt, 
sofern sie bis zum 08. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ) bei der 
Gesellschaft eingehen. Das Recht eines jeden Aktionärs, 
während der Hauptversammlung Gegenanträge und 
Wahlvorschläge zu den verschiedenen Tagesordnungs-
punkten auch ohne vorherige und fristgerechte Übermitt-
lung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

Auskunftsrecht gemäß§ 131 Absatz 1 AktG 
In der Hauptversammlung am 23. Mai 2023 kann jeder 
Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen 
und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 
verbundenen Unternehmen verlangen, soweit die Aus-
kunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der 
Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverwei-
gerungsrecht besteht.

Gerne können Sie uns Ihre Fragen vorab per E-Mail unter 

ir@shareholdervalue.de 

oder per Post /Fax an die unter „Anträge und Wahlvor-
schläge“ genannte Kontaktadresse zukommen lassen. 
Der Vorstand wird dann Ihre Frage unter Nennung Ihres 
Namens verlesen und unter den zuvor genannten Bedin-
gungen beantworten.

Information zum Datenschutz für Aktionäre und deren  
Vertreter 
Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten anlässlich der Hauptversammlung sind in unserer 
Datenschutzerklärung für die Aktionäre und deren Ver-
treter im Zusammenhang mit der Hauptversammlung 
der Gesellschaft im Jahr 2023 auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter 

https ://svb-ag.de/hauptversammlung/ 

abrufbar. Auf Wunsch senden wir Aktionären die Daten-
schutzerklärung auch kostenlos postalisch zu. Bitte 
richten Sie einen entsprechenden Wunsch an die nach-
folgende Adresse: 

Shareholder Value Beteiligungen AG  
Neue Mainzer Straße 1  
D - 60311 Frankfurt am Main 
oder per E-Mail ir@shareholdervalue.de

Die Unterlagen werden zudem während der Hauptver-
sammlung für Aktionäre und deren Vertreter zur Einsicht-
nahme ausliegen.

Frankfurt am Main, April 2023 

Der Vorstand 
Shareholder Value Beteiligungen AG



    
 
 
Anfahrtsskizze 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 

Vom Hauptbahnhof (Tiefebene) mit der U5 in Richtung Preungesheim bis Haltestelle „Deutsche 
Nationalbibliothek“. Fahrzeit etwa 10 Minuten. 

Vom Flughafen (Regionalbahnhof) mit der S8 oder S9 in Richtung Hanau bzw. Offenbach Ost bis 
Haltestelle Konstablerwache. Umsteigen in die U5 in Richtung Preungesheim bis Haltestelle 
„Deutsche Nationalbibliothek“. Fahrzeit etwa 30 Minuten. 

Die Bushaltestelle "Deutsche Nationalbibliothek" wird von der Linie 32 angefahren. 

Mit dem PKW: 

von Norden/Süden (A5) kommend: Am Nordwestkreuz Richtung Miquelallee/Stadtmitte (A 66) bis 
zum Autobahnende. Dann der Beschilderung Fulda/Hanau folgen; an der 3. Kreuzung rechts in die 
Eckenheimer Landstraße in Richtung Stadtmitte abbiegen. Nach ca. 100 m rechts in die Tiefgarage 
fahren (kostenpflichtig). 

von Osten (A3) kommend: Am Offenbacher Kreuz auf die A 661 in Richtung Bad Homburg 
wechseln, bis zur Ausfahrt Eckenheim. Dort in Richtung Innenstadt/Eckenheim einordnen und 
geradeaus bis zur 3. großen Ampelkreuzung (Eckenheimer Landstraße/Adickesallee) fahren und 
diese überqueren (ca. 4,5 km). Das Gebäude der Deutschen Nationalbibliothek befindet sich auf der 
rechten Seite. Nach ca. 100 m rechts in die Tiefgarage fahren (kostenpflichtig). 

 

Adickesallee 1 
60322 Frankfurt am Main 

 

 


